
  

 

14263/24   sf/GHA/cd 1 

 ECOFIN.2.B  DE 
 

  

 
Rat der 
Europäischen Union 

 

 

Brüssel, den 25. Oktober 2024 
(OR. en) 
 
 
14263/24 
 
 
 
 
FISC 186 
ECOFIN 1110 
N 84 

Interinstitutionelles Dossier: 
2023/0419(NLE) 

 

  

 
 

I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: ST 16014/23 + ADD 1 

Betr.: Beschluss des Rates über den Abschluss der Übereinkunft zwischen der 
Europäischen Union und dem Königreich Norwegen zur Änderung der 
Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und dem Königreich 
Norwegen über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, die 
Betrugsbekämpfung und die Beitreibung von Forderungen auf dem Gebiet 
der Mehrwertsteuer 
– Annahme 

  

1. Die Kommission hat dem Rat am 24. November 2023 Vorschläge für Beschlüsse des Rates1 
über die Unterzeichnung bzw. den Abschluss einer Übereinkunft zur Änderung der 
Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Norwegen über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, die Betrugsbekämpfung und die Beitreibung 
von Forderungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (im Folgenden „Übereinkunft“) 
übermittelt. 

2. Der Beschluss des Rates über die Unterzeichnung der Übereinkunft wurde vom Rat 
(Wirtschaft und Finanzen) am 20. Februar 2024 angenommen2. 

3. Das Europäische Parlament hat auf seiner Plenartagung vom 10. April 2024 über seine 
Stellungnahme zu dem Beschluss des Rates über den Abschluss der Übereinkunft 
abgestimmt3. 

                                                 
1 Dok. 16013/23 + ADD 1 und Dok. 16014/23 + ADD 1. 
2 Beschluss (EU) 2024/767 des Rates vom 20. Februar 2024 über die Unterzeichnung – im 

Namen der Union – der Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und dem 
Königreich Norwegen zur Änderung der Übereinkunft zwischen der Europäischen Union 
und dem Königreich Norwegen über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, die 
Betrugsbekämpfung und die Beitreibung von Forderungen auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer (ABl. L, 2024/767, 28.2.2024). 
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4. Die Übereinkunft4 wurde anschließend am 2. Oktober 2024 unterzeichnet. 

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher gebeten, den Rat zu ersuchen, dass er den 

Beschluss des Rates über den Abschluss der Übereinkunft in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dok. 16401/23) auf einer seiner nächsten 

Tagungen annimmt. 

                                                                                                                                                                  
3 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. April 2024 zu dem 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – der 
Änderung der Übereinkunft zwischen der Europäischen Union und dem Königreich 
Norwegen über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, die Betrugsbekämpfung und 
die Beitreibung von Forderungen auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (COM(2023)0736 – 
C9-0007/2024 – 2023/0419(NLE)). 

4 Dok. 16404/23. 
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